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Adrian Strütt, Rechtsanwalt in Zürich, erläutert die Rechtsprechung im Staats- und Verwaltungsrecht des vergangenen Jahres. 

 

 

Die erste und zweite öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts haben zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2008 exakt 1940 Urteile gefällt. In der 

«klassischen» Form der Leitentscheide wurden im Jahr 2008 im Band I 38 Leitentscheide und im Band II 40 Leitentscheide publiziert. Die nachstehende Darstellung 

bundesgerichtlicher Entscheide erhebt keinen Anspruch repräsentativ zu sein. Die Auswahl ist subjektiv. 

1 Staats- und Verfassungsrecht 

Medienfreiheit 

In BGE 134 I 2 ff. ging es um die Frage, ob es dem Schweizer Fernsehen erlaubt sei, kurz vor den Erneuerungswahlen den parteilosen Freiburger Staatsrat Pascal 

Corminbœuf mit Hinweis auf seinen unkonventionellen Werdegang zu porträtieren. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Ausstrahlung die Meinungsbildung des 

Publikums sowie die politische Chancengleichheit der Kandidaten beeinträchtige, was dem Sachgerechtigkeits- und Vielfaltsgebot gemäss Art. 3–5 RTVG 1991 

widerspreche (siehe auch BGE 134 II 120 ff. über die Anfechtung einer Nachrichtensendung durch den Verein gegen Tierfabriken und Mitunterzeichner). 

Gerichtliches Verfahren 

In BGE 134 I 16 ff. hielt das Bundesgericht fest, dass es nach Art. 31 Abs. 1 BV, wonach jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden 

muss, Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht hat, keinen Anspruch auf einen juristisch gebildeten Richter 

gibt.  

In BGE 134 I 20 ff. (=Pra 2008/ 73) befand das Bundesgericht (an sich wenig überraschend), dass ein Richter in den Ausstand treten müsse, wenn er früher gegen einen 

Prozessbeteiligten eine Strafklage wegen Ehrverletzung und eine Genugtuungsforderung gerichtet hatte.  

Siehe auch BGE 134 I 238 ff.: Vom Bundesgericht geschützte Ablehnung eines Oberrichters im Berufungsverfahren, nachdem dieser dem Verteidiger telefonisch 

mitgeteilt hatte, dass er als Referent dem Gericht wohl einen Antrag auf Abweisung der Berufung stellen würde. BGE 134 I 184 ff. (=Pra 2008/138): Die Auslegung von 

Art. 34 Abs. 2 des Tessiner Gesetzes über die Organisation der Rechtspflege, wonach diese Bestimmung dem Gerichtsschreiber eine eigenständige Recht-

sprechungsbefugnis parallel zu derjenigen des Bezirksrichters einräume, ist unhaltbar. Prozessual war die interessante Frage zu klären, ob trotz Unterschreitung des 

Streitwerts gemäss Art. 74 Abs. 1 BGG eine Rechts-frage von grundsätzlicher Bedeutung im Raum stehe (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG) und wie das Verhältnis zur 

subsidiären Verfassungsbeschwerde sei.  

Das Bundesgericht befand, dass die Voraussetzung der «Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung» im Sinne von Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG nicht gegeben sei, wenn 

dieselbe Rechtsfrage im Rahmen einer subsidiären Verfassungs-beschwerde aufgeworfen und vom Bundesgericht mit der gleichen Kognition geprüft werden könnte wie 

im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen. Im vorliegenden Fall wurde dies bejaht. 

Allgemeine Verfahrensgarantien 

Im Entscheid BGE 134 I 83 ff. hielt das Bundesgericht unter anderem fest, dass bei einem immaterialgüterrechtlichen Massnahmeentscheid oder bei der Anordnung von 

vorsorglichen Massnahmen eine verfassungsrechtliche Minimalanforderung an die Begründung zu beachten sei. Aus dem angefochtenen Entscheid ging nicht einmal 

hervor, auf welche Rechtsnormen er sich stützte. Der Beschwerdeführerin sei es deswegen nicht möglich gewesen, die ursprünglich angefochtene Verfügung in voller 

Kenntnis der Sache anzufechten. Unter dem Titel allgemeine Verfahrensgarantien wurde im Zusammenhang mit der ausländerrechtlichen Durch-setzungshaft 

festgehalten, dass dem sich in Haft befindlichen Ausländer nur im Rahmen der erstmaligen Prüfung der Durchsetzungshaft ein amtlicher Rechts-beistand ernannt werden 

müsse. Dies gelte zumindest so lange, als bei den späteren Verlängerungen der Durchsetzungshaft keine neuen relevanten Aspekte hinzukämen (BGE 134 I 92 ff.). 

Gemäss BGE 134 I 166 ff. besteht mangels hoheitlicher Befugnisse der Pensionskasse im Rahmen des Verfahrens einer öffentlich-rechtlich konstituierten 

Vorsorgeeinrichtung auch insoweit kein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung respektive Parteientschädigung, als das kantonale Recht die Möglichkeit einer 

(fakultativen) «Einsprache» vorsieht. Dieser Fall betraf die Pensionskasse Basel-Stadt. 

Vorrang des Bundesrechts 

In BGE 134 I 23 ff. ging es um die Frage, ob das Gesetz über die staatlichen Vorsorgeeinrichtungen des Kantons Wallis gegen Bundesrecht sowie verschiedene 

Verfassungsgrundsätze verstosse. Das Bundesgericht klärte zunächst die Frage, ob nicht die kantonale Aufsichtsbehörde zur Behebung der geltend gemachten Mängel 

anzurufen wäre, verneinte dies jedoch und liess die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu.  

Der Fall BGE 134 I 125 ff. betraf die Umsetzung des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS). Im Rahmen der (viel-diskutierten) 

Einführung Art. 24a ff. BWIS zur Euro 08 (Massnahmen gegen Gewalt insbesondere an Sportveranstaltungen) setzte sich der Regierungsrat des Kantons Zürich über das 

Legalitätsprinzip hinweg und erliess eine Einführungsverordnung, welche der Stadtpolizei in Zürich und in Winterthur sowie der Kantonspolizei und dem Einzelrichter 

weitgehende Kompetenzen im Zusammenhang mit Rayon-verboten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam einräumte. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass diese 

Regelung hinsichtlich der umstrittenen verwaltungs-rechtlichen Massnahmen aufzuheben sei und deswegen das kantonale Verwaltungs-rechtspflegegesetz zur 

Anwendung komme. Hinsichtlich des Polizeigewahrsams wurde der Kanton Zürich aufgefordert, eine Regelung zu treffen, die sowohl mit dem BWIS als auch mit dem 

Bundesgerichtsgesetz in Einklang steht. 

Es liegt kein Verstoss gegen das Bundesrecht (auch nicht gegen die persönliche Freiheit oder die Eigentumsgarantie) vor, wenn ein kantonales Hundegesetz als Mittel zur 

Durchsetzung von finanziellen Verpflichtungen der Hundebesitzer den Einzug oder die Fremdplatzierung des Hundes vorsieht (BGE 134 I 293 ff.). 

Rechtsgleichheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit 

In BGE 134 I 49 ff. und in BGE 134 I 56 ff. wird unter anderem festgehalten, dass das blosse Tragen des Kopftuches für sich alleine keine gegen rechtsstaatliche und 

demokratische Wertvorstellungen verstossende Haltung zum Ausdruck bringe. Somit stelle eine Nichteinbürgerung, welche sich nur auf das Tragen des Kopftuchs 

begründe, eine unzulässige Diskriminierung dar. 

Unter dem Gesichtspunkt der Glaubens- und Gewissensfreiheit wurde im Rahmen einer Praxisänderung erklärt, dass von einem Austrittswilligen nicht verlangt werden 

könne, dass er sich von der römisch-katholischen Kirche als solcher lossage; es genüge vielmehr die Erklärung des Austritts aus der Landeskirche. Dies wird damit 

begründet, dass neben der Glaubensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche eine staatskirchenrechtliche Organisation bestehe. Wenn der Austrittswillige nur aus 

der staatskirchenrechtlichen Organisation austreten wolle, so müsse es genügen, dass nur der Austritt aus dieser erklärt werde. Zusätzliche, bekenntnishafte Erklärungen 

dürften für einen Kirchenaustritt nicht verlangt werden (BGE 134 I 75 ff.).  
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